
2.3.4 Charta von Paris für ein neues Europa 

Vom 21.11.1990 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 137 

vom 24.11.1990, 1409) 

Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

(...) 

Wir bekräftigen, 

jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf: 

Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Glaubensfreiheit, 

freie Meinungsäußerung, 

Vereinigung und friedliche Versammlung, 

Freizügigkeit; 

Wir bekräftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler 

Minderheiten Schutz genießen muß und daß Angehörige nationaler Minderheiten das Recht haben, 

diese Identität ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz frei zum 

Ausdruck zu bringen, zu wahren und weiterzuentwickeln. 

Leitsätze für die Zukunft 

Menschliche Dimension 

(...) 

Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minderheiten zum Leben unserer 

Gesellschaften zu fördern, und verpflichten uns, deren Lage weiter zu verbessern. Wir bekräftigen 

unsere tiefe Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Völkern sowie 

Friede, Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den Schutz der ethnischen, kulturellen, sprachlichen 

und religiösen Identität nationaler Minderheiten und die Schaffung von Bedingungen für die 

Förderung dieser Identität erfordern. Wir erklären, daß Fragen in bezug auf nationale Minderheiten nur 

unter demokratischen Bedingungen befriedigend gelöst werden können. Ferner erkennen wir an, daß 

die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als Teil der allgemein anerkannten 

Menschenrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen. Im Bewußtsein der dringenden 

Notwendigkeit, im Hinblick auf nationale Minderheiten die Zusammenarbeit zu verstärken und deren 

Schutz zu verbessern, beschließen wir, ein Expertentreffen über nationale Minderheiten vom 1. bis 19. 

Juli 1991 in Genf einzuberufen. 

Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und Volksgruppen, Antisemitismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie von Verfolgung aus 

religiösen und ideologischen Gründen zu bekämpfen. 

Nichtstaatliche Organisationen 

Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisationen, religiöse und andere  



Gruppierungen sowie Einzelpersonen bei der Verwirklichung der KSZE-Ziele gespielt haben, und 

werden deren Einsatz für die Durchführung der KSZE-Verpflichtungen durch die Teilnehmerstaaten 

weiter erleichtern. Diese Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen müssen auf geeignete 

Art und Weise in die Tätigkeit und die neuen Strukturen der KSZE einbezogen werden, damit sie ihre 

wichtigen Aufgaben erfüllen können. 

 


